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 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für  
die Ausführung von Lärmschutzwänden an Straßen (ZTV-Lsw 06) 
Änderungen zu Windlastansätzen 
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Allgemeines 
 

(1) Mit Verwaltungsvorschrift vom 8. Februar 2007 (Az.: 63-3942.35/16) hat das In-

nenministerium die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtli-

nien für die Ausführung von Lärmschutzwänden an Straßen (ZTV-Lsw 06)“ für 

den Geschäftsbereich der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg eingeführt. 

Diese Verwaltungsvorschrift ist noch bis zum 07. Februar 2014 gültig. 

 

(2) Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 05/2012 vom 

24. April 2012 (Az.: StB 13/7144.2/02-02/1639253) hat das Bundesministerium  

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung nun Änderungen zu den Windlastansätzen 

in den ZTV-Lsw 06 bekannt gegeben. 
 

Anwendung in Baden-Württemberg 

 

(3) Das ARS Nr. 05/2012 ist ab sofort in Ergänzung zur Verwaltungsvorschrift des 

Innenministeriums vom 8. Februar 2007 im Geschäftsbereich der Bundesfern-

straßen in der Baulast des Bundes sowie im Geschäftsbereich der Landesstraßen 

in der Baulast des Landes anzuwenden. 
 

(4) Den Stadt- und Landkreisen sowie den Gemeinden wird empfohlen, in ihrem Ge-

schäftsbereich das ARS Nr. 05/2012 ebenfalls anzuwenden. Die Regierungsprä-

sidien werden gebeten, die Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehör-

den entsprechend zu informieren. 
 

Auswirkungen auf die Abwicklung von Bauverträgen 

 

(5) Bei Ausschreibungen für Baumaßnahmen im Geschäftsbereich der Bundesfern-

straßen in der Baulast des Bundes sowie im Geschäftsbereich der Landesstraßen 

in der Baulast des Landes, die die vertragliche Vereinbarung der ZTV-Lsw 06 vor-

sehen, ist sicherzustellen, dass auch das ARS Nr. 05/2012 Vertragsbestandteil 

wird. Hierzu ist das ARS Nr. 05/2012 einschließlich der Anlage 1 bis auf Weiteres 

den Ausschreibungsunterlagen als sonstige Anlage beizufügen. 

 

(6) Sofern im Rahmen der oben genannten Ausschreibungen Nebenangebote zuge-

lassen werden, ist bis auf Weiteres unter Nr. 1.5 „Mindestanforderungen für Ne-

benangebote“ der Baubeschreibung das ARS Nr. 05/2012 mit aufzuführen. 
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(7) Die Änderung von Ausschreibungsunterlagen bei bereits submittierten Vergaben 

sowie die Änderung von Vertragsunterlagen bei bereits laufenden Bauverträgen 

ist nicht notwendig. 

 

Schlussbestimmungen 

 

(8) Dieses Schreiben wird entsprechend der VwV Re-StB BW vom 1. Juli 2008 in der 

„Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg“ im Inter-

net- und Intranetangebot der Abteilung 9 des Regierungspräsidiums Tübingen, 

Landesstelle für Straßentechnik, und dort im Sachgebiet 05 Brücken- und Ingeni-

eurbau, Bereich 2, Grundlagen eingestellt. 
 
gez. Hollatz 
 














